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Hans-Werner Sinn

Das Prinzip des Diapositivs
Einige Bemerkungen zu Charles B. Blankart

Der französische Nobelpreisträger Monod hat die 
biologische Evolution einmal mit der Wirkung ei

nes Diapositivs erläutert: So wie ein Diapositiv durch 
bloßes Weglassen und Herausfiltern von Farben aus 
hellem Licht jedes beliebige Bild erzeugen kann, er
zeugt die Selektion aus einem Spektrum von Mutan
ten Organismen beliebiger Art.

Auch Charles B. Blankart bedient sich des Prinzips 
des Diapositivs, denn er selektiert aus meinem Artikel1 
einseitig Positionen, die ein neues Bild von seinem 
Inhalt entstehen lassen. Insbesondere dichtet er mir 
ein Plädoyer für europäische Koordinierungsaktionen 
und zentralstaatliche Lösungen an, das ich in dem 
kommentierten Artikel nicht gegeben habe.

Auch wenn der Artikel die Fehler des Systemwett
bewerbes analysiert, hat er keinesfalls eine solche 
Stoßrichtung, sondern begibt sich auf die Suche nach 
Verbesserungsmöglichkeiten für den Systemwettbe
werb, also nach dezentralen Lösungen: „Dezentrale 
Lösungen sind, ausgehend von der historischen Si
tuation, in der sich Europa heute befindet, einfache 
Lösungen. Es muß kein neues Staatswesen konstru
iert werden, m it all den Gefahren und Schwierigkeiten, 
die dies mit sich brächte. Auch sprechen eine größere 
Bürgernähe und die damit verbundenen Informations
vorteile für möglichst niedrige Entscheidungsebenen. 
Eine ferne Bürokratie ließe sich nur schwer kontrollie
ren, und sie würde zu grob gestrickten Entschei
dungsregeln neigen, die den konkreten Problemen vor 
Ort in vielen Fällen nicht gerecht werden.“ (S. 241) Die 
Analyse „konzentriert sich (...) auf die Fehler des Wett
bewerbsprozesses und die Möglichkeiten, sie zu re
parieren.“ (S. 242) Es geht nicht um die Abschaffung
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des Wettbewerbs, sondern um die Verbesserung sei
ner Funktionsfähigkeit (S. 249).

Zur Reparatur der Fehler des Systemwettbewerbs 
habe ich drei Maßnahmen vorgeschlagen:

□  Den Vorumsatzabzug fü r grenzüberschreitende 
Transaktionen bei der Mehrwertsteuer, um die Stand
ortverlagerung in Niedrigsteuerländer und die Steuer
arbitrage durch Direktkäufe zu unterbinden.

□  Den Übergang von der Körperschaftsteuer zur 
Cash-flow-Besteuerung, um den Anreiz zur gegensei
tigen Unterbietung der Steuersätze zu beseitigen.

□  Das Heimatlandprinzip bei der redistributiven Ein
kommensteuer, um den Sozialstaat vor der Erosions
kraft der Wanderungsprozesse zu schützen.

Alle drei Maßnahmen zielen auf dezentrale Lösun
gen ab. Ich warne explizit davor, die Lösung der Wett
bewerbsprobleme zentraleuropäischen Instanzen zu 
überlassen (S. 245). Erst wenn die Geschichte zeigt, 
daß die Reparatur der Wettbewerbsfehler nicht ge
lingt, muß man über europäische Lösungen nachden- 
ken (S. 249), aber dieses Problem ist nicht Gegen
stand meines Aufsatzes. Die drei Empfehlungen habe 
ich schon an anderer Stelle ausgesprochen2, und so
wohl ein Gutachtergremium des CEPR3 als auch der 
Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium4 sind ihnen 
teilweise gefolgt.

1 H.-W. S i n n :  Implikationen der v ier Grundfreiheiten fü r eine 
nationale Fiskalpolitik, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 75. Jg. (1995),
H. 5, S. 240-249.

2 H.-W. S i n n :  Tax Harmonization and Tax C om petition in Europe, 
in: European Econom ic Review 34, 1990, S. 489-504 (Vorumsatz- 
abzug und Heimatlandprinzip); d e r  s . :  Capital Incom e Taxation and 
Resource A llocation, Am sterdam, New York etc. 1987, besonders 
Kapitel 11 (Cash-flow-Steuer).

3 D. B e g g  et. al.: M aking Sense o f Subsidiarity, How Much 
Centralization fo r Europe? CEPR 1993, Kapitel 4, besonders S. 90 
(Cash-flow-Steuer).

4 W issenschaftlicher Beirat beim Bundesm inisterium  fü r W irtschaft: 
Ordnungspolitische Orientierung fü r d ie  Europäische Union, BM W i- 
Dokum entation Nr. 356, Bonn 1994 (Heimatlandprinzip, C ash-flow - 
Steuer).
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Schwächen des Systemwettbewerbs

Richtig ist es, daß ich die Probleme und Schwä
chen eines Systemwettbewerbs untersuche und für 
den Fall eines Verzichtes auf die vorgeschlagenen 
Verbesserungsmaßnahmen zu einer negativen Ein
schätzung der Funktionsfähigkeit dieses Wettbe
werbs gelange. Hier liegt in der Tat der entscheidende 
Unterschied zwischen Blankart und mir. Auch wenn 
ich wie Blankart zu den glühenden Verfechtern des 
privaten Wettbewerbs gehöre, halte ich eine Gleich
setzung von privatem und staatlichem Wettbewerb für 
unzulässig, weil der Staat sich gerade auf die Be
wältigung jener Allokationsaufgaben konzentriert, bei 
denen der private Markt versagt. Eine Wiedereinfüh
rung des Marktes durch die Hintertür des System
wettbewerbs läuft Gefahr, dieselbe Art von Marktver
sagen zu erzeugen, die den Staat ursprünglich auf 
den Plan rief. Eine gedankliche Gleichsetzung von 
staatlichem und privatem Wettbewerb, wie sie auch 
Blankart vornimmt, ist deshalb schon vom Grundsatz 
her verfehlt.

Die w ichtigste Form des Marktversagens beim Sy
stem wettbewerb liegt in der Erosion des Sozialstaa
tes. Der Standortwettbewerb wird fortfahren, die 
Steuern auf Kapitaleinkommen zu reduzieren, und der 
Abschiebewettbewerb bei den Sozialhilfeempfängern, 
den w ir heute schon beobachten können, wird sich 
intensivieren, wenn man nicht durch grundlegende 
Reformen der Steuersysteme rechtzeitig für mehr 
Stabilität im Wettbewerbsprozeß sorgt. Warum das so 
ist, will ich hier nicht wiederholen.

B lankart argumentiert, daß ein ungebremster 
Standortwettbewerb die Besteuerung der Kapitalein
kommen auf das Niveau von Äquivalenz-Steuern 
drückt, die gerade ausreichen, die öffentliche Infra
struktur, die dem Kapital als Inputfaktor zur Verfügung 
gestellt wird, zu finanzieren. Selbst wenn er recht hät
te, fände ich das Ergebnis ganz und gar nicht beruhi
gend, denn es bedeutet ja nichts anderes, als daß 
Kapitaleinkommen in Zukunft zur Finanzierung des 
Sozialstaates nicht herangezogen werden können.

Im übrigen ist zu befürchten, daß ein intensiver 
Standortwettbewerb nicht einmal in diesem schwa
chen Sinne „funktionieren“ wird, weil die sich im Wett
bewerbsprozeß ergebenden Steuern möglicherweise 
nicht reichen, die Kosten der Bereitstellung der Infra
struktur zu decken. Dies ist bei einem intensiven Wett
bewerb jedenfalls dann zu erwarten, wenn Größen
vorteile bei der Produktion von Infrastrukturgütern 
auftreten. Größenvorteile liegen vor, wenn eine Ver
doppelung der Nutzerzahl für die öffentliche Infra

struktur bei konstanter Nutzungsqualität weniger als 
eine Verdoppelung der Kosten der Infrastruktur ver
langt. Größenvorteile implizieren einen ruinösen Wett
bewerb der Staaten mit der Folge, daß es zu Kon
zentrationsprozessen kommt, die die Basis des Wett
bewerbs zerstören. Unter Wettbewerbsbedingungen 
können öffentliche Güter nicht kostendeckend ange- 
boten werden, wenn der Wettbewerb auf der Basis 
der derzeitigen Steuersysteme erfolgt.

Keine Kostendeckung bei öffentlichen Gütern

Blankart behauptet, daß dieser Zusammenhang 
entkräftet wird, wenn Verstopfungs- und Überfül
lungsphänomene auftreten, die dem effizient agieren
den Staat Anlaß geben, Benutzungsgebühren zur In
ternalisierung der „crowding externalities“ zu erhe
ben. Leider ist dieses Argument falsch. Auch im Falle 
optimal gesetzter Benutzungsgebühren (d.h. Gebüh
ren in Höhe der sozialen Grenzkosten) bleibt die Aus
sage richtig, daß Größenvorteile im gerade definierten 
Sinne bei ungebremster Konkurrenz eine Unterdek- 
kung der Staatsausgaben implizieren. Der formale 
Nachweis wurde vom Verfasser an anderer Stelle ge
führt5.

Wo es keine Größenvorteile gibt, funktioniert auch 
eine private Konkurrenzlösung, bei der die betroffenen 
Güter von privaten Klubs angeboten werden. Gewinn
maximierende Klubs haben einen Anreiz, Gebühren zu 
verlangen, die die Überfüllungsexternalitäten korrekt 
internalisieren, und diese Gebühren sind im Wettbe
werbsgleichgewicht hoch genug, um ein kosten
deckendes Angebot ohne jede Tendenz zu einer rui
nösen Konkurrenz zu ermöglichen. Wenn sich der 
Staat jedoch als Lückenbüßer zur Korrektur privater 
Versäumnisse entw ickelt hat, dann bietet er keine 
Klubgüter, sondern öffentliche Güter an. Für öffent
liche Güter funktioniert der staatliche Wettbewerb ge
nauso wenig, wie es ein privater Wettbewerb täte.

Es überzeugt mich auch überhaupt nicht, daß aus 
der Buchananschen Schule angeblich ein empirischer 
Nachweis fü r das Fehlen von Größenvorteilen geliefert 
wird. Die zitierte Studie basiert auf dem Medianwäh
lermodell, das Blankart an anderer Stelle selbst kriti
siert6. Sie stellt fest, daß die öffentlichen Ausgaben 
ungefähr proportional m it der Gemeindegröße an

5 H.-W. S i n n :  The Subsidiarity Principle and M arket Failure in 
S ystem s C om petition , A ufsa tz fü r d ie  Tagung C om petition  or 
Harmonization? -  Fiscal Policy, Regulation, and Standards -  Tutzing, 
3 0 .1 0 . - 2 .1 1 .1 9 9 5 , organisiert vom  CES, Universität M ünchen, und 
der volksw irtschaftlichen Fakultät der Universität Oslo.

6 Ch. B. B l a n k a r t :  Ö ffentliche Finanzen in der Demokratie, 
M ünchen 1994, S. 150.
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wachsen, ohne daß geprüft wurde, ob sich dabei die 
Qualität der öffentlichen Versorgung für den Einzelnen 
verbessert. Wenn man einen objektiven Indikator für 
die Qualität der öffentlichen Versorgung berücksich
tigt, wie es zum Beispiel Brueckner tu t7, zeigt sich, 
daß in größeren Gemeinden eine bessere Versor
gungsqualität vorliegt. Unter Berücksichtigung dieses 
Effektes ergeben sich starke Größenvorteile bei der 
Bereitstellung und Nutzung öffentlicher Güter8.

Im übrigen bezieht sich die von Blankart zitierte 
Studie auf kommunale Dienstleistungen statt auf bun
desstaatliche Aufgaben. Selbst wenn Gemeinden pri
vaten Klubs ähnlich wären und wenn bei den von ih
nen angebotenen Leistungen keine Größenvorteile 
mehr bestünden, weil eine optimale Betriebsgröße 
realisiert wurde, hätte dies wenig Konsequenzen für 
den Wettbewerb der Zentralstaaten.

Endogen entstehender Zentralstaat?

Beim Wettbewerb der Zentralstaaten geht es ja um 
übergeordnete bundesstaatliche Aufgaben und nicht 
etwa um kommunale Aufgaben. Wenn das Subsidiari
tätsprinzip respektiert wird, erfüllt die Bundesebene 
nur jene Aufgaben, die nicht von privater Seite oder 
von untergeordneten Gebietskörperschaften erbracht 
werden können, und bei einem internationalen Wett
bewerb um diese Aufgaben sind Größenvorteile nicht 
auszuschließen.

Auch Blankart bestätigt die Größenvorteile bei be
stimmten Dienstleistungen des Staates und obwohl er 
es verbal ganz anders darstellt, konzediert er mit sei
ner Analyse ebenfalls, daß der Wettbewerb im Falle 
der Größenvorteile nicht funktionieren kann. Er pro
gnostiziert nämlich, daß es bei Größenvorteilen zu ei
nem Zusammenschluß von Staaten kommt, die die 
öffentlichen Güter dann gemeinsam anbieten.

Blankart präsentiert sein Argument vom freiwilligen 
Zusammenschluß der Staaten, indem er die Termino
logie der Theorie privater Märkte verwendet. Er redet 
von „M onopolisten“ , „Etablierten“ , „Außenseitern“ , 
„Markteindringlingen“ etc.. Daß es sich dabei um 
Staaten statt um Firmen handelt, gerät leicht aus dem 
Blick. Es bleibt unklar, wie man es interpretieren soll, 
wenn sich ein Gleichgewicht herausbildet, bei dem 
ein einzelner Monopolist übrig bleibt. Da ich mir kaum 
vorstellen kann, daß eine Situation gemeint ist, in der 
alle Europäer in Deutschland oder Frankreich wohnen, 
kann der Monopolist eigentlich nur der europäische 
Zentralstaat sein. Das Plädoyer für den Zentralstaat, 
das er mir zuschreibt, hält er damit im Grunde selbst.

Blankart betont zwar Immer wieder, daß man den 
Zentralstaat nicht konstruieren müsse, sondern daß er

sich „endogen“ ergebe. Aber wie ist das zu verste
hen? Wie kann der Zentralstaat sich endogen erge
ben, wenn ihn niemand konstruiert? Greift Gott hier 
direkt ein? Ohne Menschen, die diskutieren und han
deln? Gehören nicht auch die Politiker und Wissen
schaftler inklusive Blankart et al. zu den Konstruk
teuren des europäischen Zentralstaates, wenn sie 
über ihn diskutieren?

Es irritiert etwas, daß mir in diesem Zusammen
hang eine These vom „Zusammenbruch der Bereit
stellung öffentlicher Güter“ zugeschoben wird. Meine 
These ist, daß ein W ettbewerbsgleichgewicht m it fo rt
gesetzter Finanzierbarkeit öffentlicher Infrastrukturgü
ter bei Mobilität aller Faktoren nicht existiert. Nur 
durch eine semantische Umdichtung dieser These ge
lingt es, eine Gegenposition zu erarbeiten. Ich verken
ne natürlich keineswegs, daß öffentliche Güter im 
Falle zentralstaatlicher Lösungen oder bei anderen 
W ettbewerbsbeschränkungen finanzierbar bleiben. 
Das ist ja genau mein Punkt!

Aber Ich wiederhole: Statt auf den Zentralstaat zu 
setzen, sollte man es zunächst m it einer Verbesserung 
der institutioneilen Rahmenbedingungen für den Sy
stemwettbewerb versuchen. Es besteht eine Chance, 
daß der Zentralstaat sich nicht „endogen ergeben“ 
oder „bewußt konstruiert“ werden muß.

Wenn Blankart abschließend feststellt, daß aus sei
ner Analyse klar geworden sei, „daß öffentliche Lei
stungen auch in einem föderalistischen System ohne 
zentralstaatliche Regelungen finanzierbar sind“ , ver
mag ich ihm nicht mehr zu folgen. Ich verstehe beim 
besten Willen nicht, was er meint. Interpretations
wunsch und Analyse driften weit auseinander.

Sollte er nur meinen, daß die Mobilität der Produk
tionsfaktoren heute noch nicht so hoch ist, daß der 
Standortwettbewerb seine höchste Intensitätsstufe 
erreicht hat, so würde ich natürlich zustimmen. Aber 
das ist trivial. Mir ging es um die grundsätzliche Frage, 
ob ein intensiv geführter Standortwettbewerb prinzipi
ell funktionsfähig ist, nämlich die Frage nach dem 
Endpunkt einer langen Reise hin zu immer mehr Frei
zügigkeit und Mobilität. Es ist klar, daß Europa heute 
erst am Beginn dieser Reise steht.

7 J. K. B r u e c k n e r :  C ongested Public Goods: The Case o f Fire 
Protection, in: Journal o f Public Economics, 15 (1981), S. 45-58. 
B rueckner verwendet d ie  unterschiedlichen Feuerversicherungs
prämien als Ind ikator fü r d ie Qualität des öffentlichen Brandschutzes.

“ Größenvorteile werden u.a. auch von fo lgenden Autoren festge
stellt: R. H o l o c o m b e ,  R. S o b e l :  Empirical Evidence on the 
Publicness o f S tate Legislative Activities, in: Public Choice, 83 (1995),
S. 47-58; N. W a l z e r :  Econom ics of Scale and M unicipal Police 
Services: The Illinois Experience, in: Review o f Econom ics and 
Statistics, 54 (1972), S. 431-438.
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